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Ehrungen 

Das Präsidium des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt 
verlieh die 

Ehrennadel des FSA in Gold an                                              

Manfred Arend                                                                
Union 1861 Schönebeck 

Irmgard Paul                                                                        
LSG 1923 Goseck 

Klaus Kümmel                                                                      
Union 1861 Schönebeck 

Hagen Schumann                                                                    
SV Stahl Thale 

Günter Zschach                                                               
FSV Grün-Weiß Ilsenburg 

Lothar Reitmann                                                                
TSV 1893 Langeln 

Viola Krebs                                                                          
KFV Altmark Ost 

Andre Rauschenbach                                                      
ASV Weiß-Blau Stendal                                                        

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt gratuliert sehr 
herzlich und wünscht für die Zukunft alles Gute.     

 

  

Jubiläum 

Seinen 75. Geburtstag begeht am 09.01.18                        
Günter Wielinski – Mitglied Ausschuss Gesellschaftliche 
Aufgaben / Ehrungskommission des FSA 

                                                                                                                                                                                                                              

Beschlüsse über Änderungen in der 
Rechts- und Verfahrensordnung des FSA 
gefasst           

Auf der Verbandsvorstandssitzung am 02.12.2017 wurden 
folgende Änderungen beschlossen, die ab dem 01.01.2018 
ihre Gültigkeit haben (Änderungen in fett/kursiv). 

Rechts- und Verfahrensordnung des FSA: 

Änderung § 39 Punkt 6 

6. Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter oder Schiedsrichter-
Assistenten                  – Sperrstrafe von 2 – 12 Monaten 

in leichten Fällen         – Sperrstrafe nicht unter 4 Wochen                                                                                                         

                                    – Geldstrafe bis 250 Euro 

in schweren Fällen    – Geldstrafe bis 1000 Euro 

Änderung § 21 Nr. 4, Satz 4 

In der Rechtsmittelbelehrung sind die Art des 
Rechtsmittels, die Stelle für die Einreichung des  
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Rechtsmittels und der zu zahlenden Gebühren 
anzugeben. 

Trainerlizenzpflicht ab der Saison 
2018/19 

Eine Studie der Universität Bern und eigene Erfahrungen 
im Verband haben gezeigt, dass gut ausgebildete Trainer 
nicht nur einen entscheidenden Teil zum Erfolg einer 
Mannschaft, sondern auch zur dauerhaften Bindung der 
Mitglieder beitragen. Mehr als die Hälfte der Kinder und 
Jugendlichen, die aus einem Verein ausscheiden, geben 
an, dass sie dies tun, weil sie ihren Trainer als fachlich- 
und sozial nicht kompetent einschätzen. Im Gegensatz 
dazu haben Vereine mit ausgebildeten Trainern den 
meisten Zulauf. Dabei profitieren natürlich nicht nur die 
Jugendmannschaften von ausgebildeten Trainern.  

Die Einführung der Trainerlizenzpflicht ist im Sinne der 
Sicherung von Qualität und Quantität  des Fußballs in 
Sachsen-Anhalt mehr als förderlich - und aus Sicht des 
Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) erforderlich.  

Die DFB-Trainer B-Lizenz wird für die Verbandsliga ab der 
Saison 2018/19 verpflichtend vorgeschrieben. Dies betrifft 
die Männermannschaften und den Nachwuchsbereich von 
A- bis zu den C-Junioren. Für die Talenteliga gilt bereits
seit 2014 eine entsprechende Pflicht.

In den Landesligen wird ab dem Spieljahr 2019/2020 bei 
den Herren und den Junioren eine DFB-Trainer C-Lizenz 
erforderlich.  

Der FSA hat den möglichen Bedarf an Trainerlizenzen 
erfasst und wird speziell auf die Anforderungen in den 
Verbandsligen zugeschnittene Sonderlehrgänge anbieten.  

Der Vizepräsident für die Qualifizierung und 
Vereinsentwicklung des FSA, Michael Rehschuh, äußerte 
vor der Einführung: „Der Qualifizierungsausschuss ist 
überzeugt, dass mit der Einführung der Lizenzpflicht eine 
Qualitätserhöhung des Fußballs in Sachsen-Anhalt in den 
höchsten Spielklassen und aufgrund deren Ausstrahlung 
auch auf die Bereiche des Kreisfußballs einhergehen wird.“ 

Eine mögliche Einführung der Lizenzpflicht auf Kreisebene 
bleibt den Kreisfachverbänden vorbehalten.  

Information der Passstelle 

Wir erinnern an die Wechselperiode II. Ausführliche 

Erläuterungen auf unserer Homepage www.fsa-online.de. 

Bitte beachten Sie, dass die Spielerpässe entsprechend § 

4 der Spielordnung und § 5 der Jugendordnung, mit der 
Unterschrift und dem Stempel des Vereins sowie mit 
einem Bild und der Unterschrift des Spielers zu versehen 
sind. 

Fehlt eine dieser Festlegungen, ist die Gültigkeit der 
Spielberechtigung nicht gesichert. 

Änderungen Anschriftenverzeichnis 
„FSA-KOMPAKT“ 2017/18 

Geschäftsstelle des FSA 
Buchhaltung / Finanzen
Telefonische Erreichbarkeit: 

Cornelia Schulze Tel.: 0391/85028-12 
Bettina Schäfer Tel.: 0391/85028-17 
Auszubildender Niklas Danowski Tel.: 0391/85028-26 

Schließzeit der FSA-Geschäftsstelle über 
Weihnachten und Jahreswechsel 

Die Geschäftsstelle des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt 
bleibt vom 22.12.2017 – 01.01.2018 geschlossen. 
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